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Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend erhalten Sie unsere erste Ausgabe unserer Mandanteninformation. Wir haben aktuelle Urteile und Neuerungen aus 
dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Gelangensnachweis bei EU-Exporten 
Inzwischen hat das Bundesfinanzministerium einen Entwurf 
zur Neuregelung der Vorschriften zur sog. Gelangensbe-
stätigung herausgegeben. Danach werden zusätzliche 
Möglichkeiten für den Nachweis über das Gelangen des 
Gegenstands in das übrige Gemeinschaftsgebiet als Vo-
raussetzung für die Steuerbefreiung der innergemeinschaft-
lichen Lieferung anerkannt. So sollen neben der Gelan-
gensbestätigung Versendungsbelege (insbesondere der 
handelsrechtliche Frachtbrief), verschiedene Arten von 

Bescheinigungen der Spediteure, das sog. tracking-and-
tracing-Protokoll bei Transport durch Kurierdienstleister 
sowie die Empfangsbescheinigungen eines Postdienstleis-
ters bei Postsendungen als Belegnachweise anerkannt 
werden. Die Regelungen sollen am 1. 7. 2013 in Kraft tre-
ten. 

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung 
Die seit 2008 geltende Hinzurechnung von Zins- und Miet-
zahlungen bei der Gewerbesteuer ist voraussichtlich nicht 
verfassungswidrig. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
kürzlich entschieden. Der Beschluss erging in einem Ver-
fahren des vorläufigen Rechtsschutzes. Damit widerspricht 
das Gericht einer Entscheidung des Finanzgerichts (FG) 
Hamburg, das von der Verfassungswidrigkeit überzeugt ist 
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und deswegen das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
angerufen hat. Wir hatten in der Ausgabe 3/2012 hierüber 
berichtet. 

Hintergrund: Grundlage der Gewerbesteuer ist zunächst 
der Gewinn des Gewerbebetriebs. Dieser Gewinn wird 
durch Hinzurechnungen und Kürzungen modifiziert. Be-
steuerungsgegenstand soll auf diese Weise der Gewerbe-
betrieb als „Objekt” sein. Der Objektsteuer-Charakter ist in 
den letzten Jahren allerdings durch vielfache Gesetzesän-
derungen zurückgedrängt worden. Das FG Hamburg hat 
daher Zweifel, ob die seit 2008 geltenden Hinzurechnungs-
vorschriften noch im Einklang mit dem Grundgesetz ste-
hen. 

Entscheidung: Der BFH teilt diese Bedenken nicht. Die 
Richter gehen davon aus, dass das Verfahren beim BVerfG 
keinen Erfolg haben wird. 

Hinweis: Die endgültige Entscheidung über die Verfas-
sungsmäßigkeit der aktuellen Hinzurechnungsvorschriften 
kann nur das BVerfG in dem vom FG Hamburg eingeleite-
ten Verfahren treffen. Die Aussage des BFH ist aber sehr 
deutlich und wird dazu führen, dass bis zu einer Entschei-
dung des BVerfG keine Aussetzung der Vollziehung ge-
währt werden wird. In Betracht kommt allenfalls ein Antrag 
auf einstweilige Einstellung der Vollstreckung des Gewer-
besteuermessbescheids, falls die wirtschaftliche Existenz 
des Unternehmens im Fall der Vollstreckung gefährdet 
wäre. Die Finanzämter wurden allerdings angewiesen, 
Festsetzungen des Gewerbesteuermessbetrags insoweit 
vorläufig durchzuführen. Es ist daher nicht mehr erforder-
lich, Einspruch einzulegen, um den Steuerfall wegen dieser 
Frage bis zu einer Entscheidung des BVerfG „offen“ zu 
halten. 

Besteuerung von Jahreswagenrabatten 
Nicht jeder Rabatt, den ein Arbeitnehmer von seinem Ar-
beitgeber erhält, führt zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Das 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) klargestellt und dabei seine 
Rechtsprechung zur Jahreswagenbesteuerung fortgeführt.  

Hintergrund: Der BFH hatte in der Vergangenheit bereits 
entschieden, dass die unverbindliche Preisempfehlung 
eines Automobilherstellers nicht geeignet ist, den lohnsteu-
erlichen Vorteil in Fällen zu bewerten, in denen der Herstel-
ler seinen Angestellten Rabatte beim Neuwagenkauf ge-
währt. Denn auch einem „normalen“ Kunden werden heut-
zutage üppige Rabatte gewährt – kaum jemand kauft einen 
Pkw noch zum offiziellen Listenpreis. Die Finanzverwaltung 
hat hierauf mit einem BMF-Schreiben reagiert. Nach An-
sicht des Bundesfinanzministeriums (BMF) können bei der 
Bewertung des Personalrabatts 80 % der durchschnittli-
chen Händlerrabatte abgezogen werden. Nach einem 
früheren Schreiben sollte sogar nur die Hälfte abgezogen 
werden können. 

Streitfall: Arbeitnehmer eines Automobilkonzerns hatten 
von ihren Arbeitgebern jeweils Neufahrzeuge zu Preisen 
erworben, die deutlich unter den Listenpreisen lagen. Die 
Finanzämter setzten steuerpflichtigen Arbeitslohn an, so-
weit die vom Arbeitgeber gewährten Rabatte die Hälfte der 

durchschnittlichen Händlerrabatte überstiegen. Dagegen 
klagten die Arbeitnehmer.  

Entscheidung: Der BFH gab den Klagen Recht: 

n Erhält der Arbeitnehmer einen Rabatt, führt der Ra-
batt nur dann zu steuerpflichtigem Arbeitslohn, soweit 
er über den Rabatten liegt, die fremde Käufer übli-
cherweise erhalten. 

n Bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils wegen ei-
nes überdurchschnittlich hohen Rabatts hat der Ar-
beitnehmer ein Wahlrecht zwischen zwei Bewer-
tungsmethoden. 

n Erstens kann er den sog. Angebotspreis des Arbeit-
gebers ansetzen, d. h. den Endpreis, zu dem der Ar-
beitgeber den Pkw fremden Privatkunden im allge-
meinen Geschäftsverkehr anbietet – also unter Be-
rücksichtigung der üblichen Rabatte. Von diesem An-
gebotspreis ist noch ein sog. Bewertungsabschlag 
von 4 % abzuziehen. Liegt der vom Arbeitnehmer an 
den Arbeitgeber gezahlte Kaufpreis unter diesem An-
gebotspreis, ist insoweit ein geldwerter Vorteil zu ver-
steuern. Allerdings ist noch ein Rabattfreibetrag von 
1.080 € zugunsten des Arbeitnehmers zu berücksich-
tigen. 

n Zweitens kann der Arbeitnehmer den sog. Endpreis 
ansetzen, d. h. den günstigsten Preis am Markt, z. B. 
den von einem Konkurrenten geforderten Preis. Liegt 
der vom Arbeitnehmer an den Arbeitgeber gezahlte 
Preis unter dem günstigsten Preis, handelt es sich in-
soweit um einen steuerpflichtigen geldwerten Vorteil. 
Allerdings ist dann weder ein Bewertungsabschlag 
von 4 % noch ein Rabattfreibetrag zu gewähren. 

Hinweis: Der BFH widerspricht damit der Auffassung der 
Finanzverwaltung, die übliche Preisnachlässe bislang nur 
zu 50 % bzw. 80 % berücksichtigt hat. Dem BFH zufolge 
werden übliche Rabatte also nicht als Arbeitslohn behan-
delt. 

Alle Steuerzahler 

Erbschaftsteuer-Festsetzungen nur noch 
vorläufig 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hält das seit 2009 geltende 
Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz für verfassungs-
widrig und hat das Gesetz dem Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) vorgelegt. Der BFH sieht insbesondere in den 
steuerlichen Vergünstigungen für Betriebsvermögen und 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von mehr als 25 % 
einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. 

Hintergrund: Seit dem 1. 1. 2009 gilt ein neues Erbschaft- 
und Schenkungsteuerrecht. Es gewährt unter anderem 
erhebliche steuerliche Begünstigungen, wenn Betriebsver-
mögen – und nicht Privatvermögen – oder Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften von mehr als 25 % vererbt oder ver-
schenkt werden. So wird für Betriebsvermögen ein sog. 
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Verschonungsabschlag von 85 % oder unter bestimmten 
Voraussetzungen sogar von 100 % gewährt. 

Streitfall: Ein Neffe beerbte im Jahr 2009 seinen Onkel. 
Nach Abzug des Freibetrags von 20.000 € versteuerte das 
Finanzamt die Erbschaft mit einem Steuersatz von 30 % 
Der Neffe wandte sich gegen die Höhe des Steuersatzes. 

Entscheidung: Der BFH hält das neue Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetz aus folgenden Gründen für verfas-
sungswidrig: 

n Die Begünstigung für Betriebsvermögen, land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen sowie für Beteiligun-
gen an Kapitalgesellschaften von mehr als 25 % stellt 
eine Überprivilegierung dar, die verfassungsrechtlich 
nicht zulässig ist. 

n Soweit der Gesetzgeber davon ausgegangen ist, 
dass die Erbschaftsteuer die Fortführung eines Be-
triebs gefährden könnte, ist diese Annahme nicht oh-
ne Weiteres gerechtfertigt. Denn es gibt genügend 
Betriebe und auch Erben, die über ausreichend liqui-
de Mittel verfügen oder diese – ggf. nach Stundung 
der Steuer – beschaffen können. 

n Zwar greift die steuerliche Begünstigung für Betriebs-
vermögen u. a. nur dann, wenn Arbeitsplätze inner-
halb von fünf Jahren nach dem Erbfall bzw. nach der 
Schenkung in einem bestimmten Umfang erhalten 
bleiben. Diese Anforderung gilt aber nicht für Kleinbe-
triebe mit bis zu 20 Arbeitnehmern (immerhin 90 % al-
ler Betriebe). Aber selbst die verbleibenden 10 % 
können die Erbschaftsteuer durch eine Aufspaltung 
ihres Unternehmens verhindern: in eine Besitzgesell-
schaft mit weniger als 20 Beschäftigten, bei der das 
Betriebsvermögen konzentriert wird, sowie in eine Be-
triebsgesellschaft, deren Betriebsvermögen nach Be-
rücksichtigung der Verbindlichkeiten keinen oder nur 
einen geringen Steuerwert hat und daher eine belie-
bige Zahl von Beschäftigten haben kann. 

n Außerdem kann Vermögen, das nicht begünstigt ist, 
mit Gestaltungen in begünstigtes Vermögen umge-
wandelt werden. 

n Im Ergebnis ist damit die Befreiung von der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer die Regel und nicht die Aus-
nahme. 

Hinweis: In letzter Instanz wird nun das BVerfG entschei-
den müssen. Welche praktischen Konsequenzen es hat, 
wenn das BVerfG die Bedenken des BFH teilt, ist schwer 
vorhersehbar. Kaum vorstellbar ist, dass das gesamte 
ErbStG rückwirkend für verfassungswidrig und nicht mehr 
anwendbar erklärt wird. Ebenso wenig liegt es nahe, dass 
isoliert nur die Steuerverschonung rückwirkend für unan-
wendbar erklärt wird. Wahrscheinlicher ist, dass das 
BVerfG den Gesetzgeber auffordert, für die Zukunft „nach-
zubessern“. 

Als Reaktion hierauf hat nun die Finanzverwaltung be-
schlossen, sämtliche Festsetzungen nach dem 
31. 12. 2008 entstandener Erbschaft / Schenkungsteuer 
vorläufig durchzuführen. Es sollte somit künftig nicht mehr 

erforderlich sein, Einspruch einzulegen, um den Steuerfall 
bis zu einer Entscheidung des BVerfG "offen" zu halten. 

 

 WIRTSCHAFTSRECHT 

Rechengrößen in der Sozialversicherung 
für 2013 

Nachfolgend informieren wir Sie über die (voraussichtlich) 
neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung für 2013: 

Beitragsbemessungsgrenze West 
Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (Monat/Jahr) 

5.800 €/69.600 € 
(2012: 5.600 €/67.200 €) 

knappschaftliche Rentenversi-
cherung (Monat/Jahr) 

7.100 €/85.200 € 
(2012: 6.900 €/82.800 €) 

Kranken- und Pflege-
versicherung (Monat/Jahr) 

3.937,50 €/47.250 € 
(2012: 3.825 €/45.900 €) 

Beitragsbemessungsgrenze Ost 
Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (Monat/Jahr) 

4.900 €/58.800 € 
(2012: 4.800 €/57.600 €) 

knappschaftliche Rentenversi-
cherung (Monat/Jahr) 

6.050 €/72.600 € 
(2012: 5.900 €/70.800 €) 

Kranken- und Pflege- 
versicherung (Monat/Jahr) 

3.937,50 €/47.250 € 
(2012: 3.825 €/45.900 €) 

Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (Jahresarbeitsentgeltgrenze) steigt auf 
52.200 € (2012: 50.850 €). Für Arbeitnehmer, die bereits 
am 31. 12. 2002 aufgrund der zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Regelungen wegen des Überschreitens der Jahresar-
beitsentgeltgrenze versicherungsfrei waren, steigt die Jah-
resarbeitsentgeltgrenze auf 47.250 € (2012: 45.900 €). 

Hinweis: Die Sozialversicherungs-Rechengrößen-
verordnung 2013 bedarf noch der Zustimmung des Bun-
desrats. Sollten sich hier noch Änderungen ergeben, wer-
den wir Sie an dieser Stelle informieren. 

Beiträge zur Rentenversicherung 2013 

Zum Jahreswechsel wird der Renten-Beitragssatz wohl – 
wie von der Bundesregierung geplant – von derzeit 19,6 % 
auf 18,9 % sinken. Ein entsprechender Antrag der Gegner 
des Vorhabens, die auf die Absenkung verzichten wollten, 
fand in der 901. Sitzung des Bundesrats am 12. 10. 2012 
keine Mehrheit. 

Hinweis: Der Gesetzentwurf zur Beitragshöhe muss noch 
vom Bundestag verabschiedet werden – er bedarf nicht der 
Zustimmung des Bundesrats. Die Verabschiedung ist auf-
grund der Mehrheitsverhältnisse im Parlament allerdings 
sehr wahrscheinlich. 
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 Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Verdienstgrenzen bei Mini- und Midijobs 

Die Verdienstgrenzen für geringfügige Beschäftigung – so 
genannte Minijobs – werden an die allgemeine Lohnent-
wicklung angepasst. Die Entgeltgrenze für so genannte 
Minijobs wird ab dem 1. Januar 2013 von 400 € auf 450 € 
angehoben. Bei der Anhebung der sozialversicherungs-
rechtlichen Geringfügigkeitsgrenze auf 450 € zum 1.1.2013 
handelt es sich nur um die Grenze für die Sozialversiche-
rungsfreiheit von so genannten geringfügig entlohnten 
Beschäftigungen. Andere Fälle der Sozialversicherungs-
freiheit wegen Geringfügigkeit, z. B. die Sozialversiche-
rungsfreiheit von kurzzeitigen Beschäftigungen, sind von 
den Änderungen des neuen Gesetzes nicht betroffen. 

Bisher war ein Arbeitnehmer bei Einhaltung der Geringfü-
gigkeitsgrenze automatisch versicherungsfrei. Er konnte 
aber eine Rentenversicherungspflicht beantragen (Opt-in-
Regelung). Ab 1.1.2013 wird die Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung bei diesen Arbeitsver-
hältnissen zur Regel (Opt-out-Regelung). Arbeitnehmer 
können sich aber von dieser Pflicht auf Antrag befreien 
lassen. 

In der Rentenversicherung bleiben diejenigen Personen 
versicherungspflichtig, die bereits nach altem Recht (bei 
einem Verdienst bis zu 400 € monatlich) auf eine Renten-
versicherungsfreiheit verzichtet hatten. Diese Personen 
sind nicht dazu berechtigt, nunmehr eine Versicherungsbe-
freiung zu beantragen. Bestand in der Rentenversicherung 
deshalb nach alter Rechtslage eine Versicherungspflicht, 
weil die Grenze von 400 € schon vor dem 1.1.2013 über-
schritten wurde und auch weiterhin noch überschritten wird, 
bleibt (falls wiederum die neue Grenze von 450 € nicht 
überstiegen wird) die Rentenversicherungspflicht über den 
31.12.2012 hinaus bestehen. Vor Ende des Jahres 2014 
kann kein Befreiungsantrag gestellt werden (zweijährige 
Übergangsregelung). 

Bei Personen, die bisher in der Rentenversicherung wegen 
Einhaltung der bisherigen Grenze von 400 € versicherungs-
frei waren, verbleibt es über den 31.12.2012 hinaus bei der 
Versicherungsfreiheit, jedoch kann auf diese verzichtet 
werden. 

Die Entgeltgrenze für sogenannte Midijobs wird zum 
1.1.2013 von bisher 800 € monatlich auf nunmehr 850 € 
angehoben. Ab diesem Stichtag sind die „Midijobs“ grund-
sätzlich durch eine Gleitzone gekennzeichnet, die von 
450,01 € bis zu 850 € reicht. 

Hinweis: Vor erstmaliger Beschäftigung einer Teilzeitkraft 
sollte die Vorgehensweise mit dem Steuerberater abge-
stimmt werden. Dazu gehört insbesondere auch die Erklä-
rung des Aushilfsbeschäftigten. 

 

 

 

 

 

 ARBEITSRECHT 

Vorlage einer AU-Bescheinigung 
Der Arbeitgeber darf die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
bereits vom ersten Tag der Erkrankung an verlangen. Dies 
hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) kürzlich klargestellt. 

Hintergrund: Ist ein Arbeitnehmer krank, muss er dem 
Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) zufolge spätestens 
nach Ablauf von drei Kalendertagen eine ärztliche Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung beim Arbeitgeber vorlegen. Der 
Arbeitgeber ist dem EntgFG zufolge allerdings berechtigt, 
die Vorlage schon früher zu verlangen. 

Streitfall: Die Klägerin ist angestellte Redakteurin. Sie 
stellte einen Dienstreiseantrag, den ihr Vorgesetzter nicht 
genehmigte. Auch ihr zweiter Antrag wurde nicht geneh-
migt. Daraufhin meldete sie sich krank und erschien am 
Folgetag wieder zur Arbeit. Der Arbeitgeber forderte die 
Klägerin auf, künftig schon am ersten Tag der Krankmel-
dung einen Arzt aufzusuchen und ein entsprechendes 
Attest vorzulegen. Hiergegen wendete die Klägerin ein, die 
Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
für den ersten Tag der Erkrankung müsse sachlich gerecht-
fertigt sein. 

Entscheidung: Gegen diese Praxis äußerte das BAG keine 
Bedenken. 

n An die Einhaltung der Drei-Tage-Grenze im EntgFG 
ist der Arbeitgeber nicht gebunden. 

n Nicht erforderlich ist, dass gegen den Arbeitnehmer 
ein begründeter Verdacht besteht, er habe in der Ver-
gangenheit die Erkrankung nur vorgetäuscht. 

Hinweis: Etwas anderes kann sich allerdings aus einem 
Tarifvertrag ergeben. Ordnet dieser an, dass die AU-
Bescheinigung nicht vor Ablauf von drei Tagen verlangt 
werden darf, ist der Arbeitgeber hieran gebunden. 

Den Newsletter finden Sie auch auf unserer  
neuen Homepage 

 
www.kanzleigruppe-weber.de 

 
zum Download. 

 
Gerne können Sie sich auch für den kostenlosen 

Newsletter anmelden. 
Sie erhalten die aktuelle Ausgabe dann direkt per 

Mail. 
 


